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532.  Bekanntmachung der Entscheidung 
gemäß §§ 4 und 6 BImSchG vom 27.08.2021  
zum Antrag der Firma Dortmunder Energie-  

und Wasserversorgung GmbH (DEW21),  
Günter-Samtlebe-Platz 1, 44135 Dortmund,  

vom 20.10.2020 auf Erteilung einer Genehmigung 
nach § 4 BImSchG zur Errichtung und  

Betrieb eines Heizwerkes
G 0058 / 2020

Bezirksregierung Arnsberg Dortmund, 11.09.2021 
900-0015441-0001/IBG-0001

Öffentliche Bekanntmachung

Der DEW21 wurde auf ihren Antrag vom 05.11.2020 
mit Datum vom 27.08.2021 die Genehmigung gemäß 
§§ 4 und 6 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 

B. Verordnungen, Verfügungen und Bekanntmachungen  
der Bezirksregierung

Bekanntmachungen

Bekanntmachung der Entscheidung gemäß §§ 4 und 6 BImSchG vom 
27.08.2021 zum Antrag der Firma Dortmunder Energie- und Wasser-
versorgung GmbH (DEW21), Günter-Samtlebe-Platz 1, 44135 Dort-
mund, vom 20.10.2020 auf Erteilung einer Genehmigung nach § 4 
BImSchG zur Errichtung und Betrieb eines Heizwerkes S. 337 – G 
0058 / 2020 S. 337 – Bekanntmachung nach § 5 Abs. 2 des Geset-
zes über die Umweltverträglichkeitsprüfung - UVPG - zum Antrag der 
innovatherm GmbH, Frydagstraße 47, 44536 Lünen auf Erteilung ei-
ner Erlaubnis gem. § 8 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) zur Entnahme 
von Grundwasser zur bauzeitlichen Grundwasserabsenkung und -hal-
tung S. 338

B3 Kommunal-Angelegenheiten: Öffentlich-rechtliche Vereinba-
rung zwischen dem Ennepe-Ruhr-Kreis und der Stadt Witten über die 
Wahrnehmung der datenverarbeitungstechnischen Abwicklung der 
Sozialhilfebearbeitung S. 339

C. Rechtsvorschriften und Bekanntmachungen 
anderer Behörden und Dienststellen

Öffentliche Bekanntmachung des Sparkassenzweckverbandes der 
Städte Gevelsberg und Wetter (Ruhr) S. 345 – Aufgebot der Sparkas-
se Geseke S. 345 – Kraftloserklärung der Sparkasse Hattingen S. 345 
– Kraftloserklärung der Herner Sparkasse S. 345 – Aufgebot der Spar-
kasse Lippstadt S. 345 – Kraftloserklärung der Sparkasse Lippstadt 
S. 346 – Kraftloserklärung der Sparkasse Mitten im Sauerland S. 346

E. Sonstige Mitteilungen

Auflösung eines Vereins S. 346

Inhalt:

(BImSchG) zur Errichtung und zum Betrieb eines Heiz-
werkes (HW), erteilt. Das HW wird am Standort „Wei-
ßenburger Straße 70“ in 44143 Dortmund, Flur 32, 
Flurstück 820 (teilweise) errichtet und betrieben.

Gemäß § 21a Abs. 1 der Verordnung über das Geneh-
migungsverfahren (9. BImSchV) wird die Entscheidung 
hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Genehmigungsumfang

Die Genehmigung umfasst die Errichtung und den Be-
trieb eines mit Erdgas befeuerten Heizwerkes. Das HW 
besteht im Wesentlichen aus:

• Kesselhaus

• Drei baugleichen Großwasserraumkessel ausgeführt 
als Zweiflammrohr-Rauchrohrkessel mit einer Feue-
rungswärmeleistung von jeweils 27,5 MWth

• Drei baugleiche Schornsteine mit einer Höhe von 
mindestens 27,5 Meter über Flur

• Den für den Betrieb des HW notwendigen Anlagentei-
len und Nebeneinrichtungen

Eingeschlossene behördliche Entscheidungen

Gemäß § 13 BImSchG sind von der immissionsschutz-
rechtlichen Genehmigung eingeschlossen:
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• Die Baugenehmigung gem. §§ 60 und 65 der Bauord-
nung NRW (BauO NRW) für das Kesselhaus

• Die Emissionsgenehmigung nach § 4 des Gesetzes 
über den Handel mit Berechtigungen zur Emission 
von Treibhausgasen (TEHG)

• Die Erlaubnis gem. § 18 der Betriebssicherheitsver-
ordnung (BetrSichV)

Nebenbestimmungen

Zur Sicherstellung der Genehmigungsvoraussetzungen 
(§ 6 BImSchG) wurde die Genehmigung unter Festset-
zung von Auflagen erteilt.

Auslegung

Eine Ausfertigung des Genehmigungsbescheides liegt 
zwei Wochen in der Zeit vom 

12.09.2021 bis einschließlich 27.09.2021

bei der Bezirksregierung Arnsberg, Ruhrallee 1-3 (Lan-
desbehördenhaus), 44139 Dortmund, Raum 635 aus 
und kann dort von Montag bis Freitag zwischen 08:00 
Uhr und 15:30 Uhr eingesehen werden.

Auf Grund der Corona-Pandemie ist eine vorherige 
Terminabsprache zur Einsichtnahme des Genehmi-
gungsbescheides unter folgender Telefon-Nr. 02931 / 
82-5338 zwingend erforderlich.

Der Genehmigungsbescheid ist außerdem im Internet 
der Bezirksregierung Arnsberg unter http://www.bez-
reg-arnsberg.nrw.de/bekanntmachungen/index.php 
einsehbar.   

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen den Genehmigungsbescheid kann innerhalb ei-
nes Monats nach Zustellung Klage beim Verwaltungs-
gericht Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 3, 45879 Gel-
senkirchen schriftlich eingereicht werden. 

Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektro-
nischen Dokuments an die elektronische Poststelle des 
Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument 
muss für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet 
sein. Es muss mit einer qualifizierten elektronischen 
Signatur der verantwortenden Person versehen sein 
oder von der verantwortenden Person signiert und auf 
einem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55a Absatz 
4 VwGO eingereicht werden. Die für die Übermittlung 
und Bearbeitung geeigneten technischen Rahmenbe-
dingungen bestimmen sich nach näherer Maßgabe der 
Verordnung über die technischen Rahmenbedingun-
gen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das 
besondere elektronische Behördenpostfach (Elektroni-
scher-Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV) vom 24. No-
vember 2017 (BGBl. I S. 3803).

Hinweis: Weitere Informationen erhalten Sie auf der In-
ternetseite www.justiz.de.

Besondere Hinweise

Der Genehmigungsbescheid wurde der Fa. DEW21 und 
den am Verfahren beteiligten Behörden zugestellt. Der 
Bescheid gilt mit Ende der Auslegungsfrist auch gegen-
über Dritten, die keine Einwendungen erhoben haben, 
als zugestellt.

Im Auftrag:

gez. Haarmann

(404) Abl. Bez. Reg. Abg. 2021, S. 337

533.  Bekanntmachung 
nach § 5 Abs. 2 des Gesetzes  

über die Umweltverträglichkeitsprüfung - UVPG - 
zum Antrag der innovatherm GmbH,  

Frydagstraße 47, 44536 Lünen auf Erteilung einer 
Erlaubnis gem. § 8 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 
zur Entnahme von Grundwasser zur bauzeitlichen 

Grundwasserabsenkung und -haltung

Bezirksregierung Arnsberg Lippstadt, 02.09.2021 
900-9000377/WG-0002

Die innovatherm GmbH, Frydagstraße 47, 44536 Lü-
nen beantragt eine bauzeitliche Grundwasserhaltung 
im Rahmen einer Erweiterung um eine Trocknungsan-
lage als Nebenanlage und anschließender Einleitung 
des geförderten Grundwassers in die Lippe.

Ziel der Planung ist die Grundwasserabsenkung bzw. 
–Haltung zur Errichtung eines Bunkergebäudes und 
zur Errichtung eines Regenklär- und Regenrückhalte-
beckens (RKB/RRB).

Das beantragte Vorhaben bedarf einer Erlaubnis ge-
mäß § 8 WHG.Das Vorhaben fällt zugleich unter § 2 
Abs. 4 Nr. 2. a) i. V. m. § 1 Abs. 1 Nr. 1 UVPG und 
Nr. 13.3.3 Spalte 2 der Anlage 1 zum Umweltverträg-
lichkeitsprüfungsgesetz (UVPG) – Entnehmen, Zutage-
fördern oder Zutageleiten von Grundwasser mit einem 
jährlichen Volumen an Wasser von 5.000 bis weniger 
als 100.000 m³. Aufgrund dessen ist eine standortbezo-
gene Vorprüfung des Einzelfalls nach Teil 2 Abschnitt 1 
des UVPG vorzunehmen. Dabei handelt es sich um eine 
überschlägige Prüfung unter Berücksichtigung der Kri-
terien der Anlage 3 des UVPG, bei der festgestellt wer-
den soll, ob das Vorhaben erhebliche nachteilige Um-
weltauswirkungen haben kann, die für die Zulassung 
des Vorhabens zu berücksichtigen sind und deshalb 
eine UVP-Pflicht besteht.

Die Vorprüfung im Rahmen der vorgeschriebenen 
überschlägigen Prüfung anhand der vorgelegten An-
tragsunterlagen, eigener Ermittlungen und der für die 
Entscheidung maßgeblichen Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften ergab, dass das geplante Vorhaben keine 
erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen haben 
kann.

Diese Bewertung stützt sich insbesondere auf folgende 
wesentliche Aspekte:

Schutzgut Mensch

Die Maßnahme hat keine erheblichen Auswirkungen 
im Sinne des UVP-Rechtes.

Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt

Das Gelände wird im Süden und im Osten durch Ge-
wässer („Datteln-Hamm-Kanal“ und „Neuer Mühlen-
bach“) begrenzt. 

Der errechnete Absenktrichter beträgt 110 m um den 
Bunker. Für die Errichtung des RKB/RRB ist keine 
Grundwasserabsenkung vorgesehen. 

Die zum Baufeld nächstliegenden in Frage kommenden 
Gebiete (LSG-4310-00212 und GB-4310-00212) befin-
den sich in einer Entfernung von 230 m und werden 
somit nicht vom Absenktrichter beeinflusst. 

Auch der Datteln-Hamm-Kanal befindet sich mit einer 
Entfernung von ~130 m nicht im Einflussbereich der 
bauzeitlichen Grundwasserabsenkung.

Die Maßnahme hat keine erheblichen Auswirkungen 
im Sinne des UVP-Rechtes.
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Schutzgut Boden

Die Maßnahme hat keine erheblichen Auswirkungen 
im Sinne des UVP-Rechtes.

Schutzgut Wasser (Fließgewässer - Grundwasser - 
Stillgewässer)

Das dem Vorfluter Lippe zufließende Grundwasser wird 
zutagegeleitet, in einem Sandfang gereinigt und über 
einen Regenkanal in die Lippe eingeleitet.

Die Maßnahme hat keine erheblichen Auswirkungen 
im Sinne des UVP-Rechtes.

Schutzgut Klima

Die Maßnahme hat keine erheblichen Auswirkungen 
im Sinne des UVP-Rechtes.

Schutzgut kulturelles Erbe

Die Maßnahme hat keine erheblichen Auswirkungen 
im Sinne des UVP-Rechtes.

Als Fazit ist festzustellen das die geplante Maßnahme 
keine absehbaren, nachteiligen Folgen für die Umwelt 
verursacht.  

Das Vorhaben bedarf daher keiner Umweltverträglich-
keitsprüfung nach den Vorschriften des UVPG. Die-
se Feststellung ist nicht selbstständig anfechtbar (§ 5 
Abs. 3). Die gemäß § 5 Abs.1 Satz 2 UVPG erforderli-
che Information der Öffentlichkeit erfolgt mit dieser Be-
kanntmachung.

Die Bekanntmachung kann auch im Internet un-
ter  http://www.bezreg-arnsberg.nrw.de/bekanntma-
chungen/ eingesehen werden.

Im Auftrag:

(Deußen)

(384) Abl. Bez. Reg. Abg. 2021, S. 338

3
Kommunal-Angelegenheiten

534.  Öffentlich-rechtliche Vereinbarung 
zwischen dem Ennepe-Ruhr-Kreis und  

der Stadt Witten über die Wahrnehmung  
der datenverarbeitungstechnischen Abwicklung 

der Sozialhilfebearbeitung

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung

zwischen dem

Ennepe-Ruhr-Kreis

vertreten durch den Landrat 
- im Folgenden „Kreis“ genannt –

und der

Stadt Witten

vertreten durch den Bürgermeister 
- im Folgenden „Stadt“ genannt –

(nachfolgend gemeinsam „Parteien“ genannt)

über die Wahrnehmung  
der datenverarbeitungstechnischen  

Abwicklung der Sozialhilfebearbeitung

Der Ennepe-Ruhr-Kreis und die Stadt Witten schlie-
ßen gem. §§ 1 Abs. 2 und 23 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 
2 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit 
(GKG) in der zurzeit gültigen Fassung folgende öffent-
lich-rechtliche Vereinbarung:

Präambel

Mit den bestehenden Satzungen des Ennepe- 
Ruhr-Kreises über die Heranziehung der  

kreisangehörigen Gemeinden zur Durchführung  
von Aufgaben des Ennepe-Ruhr-Kreises als örtlicher 

Träger der Sozialhilfe nach dem Sozialgesetzbuch 
Zwölftes Buch (SGB XII) - Sozialhilfe - vom 02.Juni 
2017 zuletzt geändert mit Änderungssatzung vom 
21.12.2017 in der zurzeit gültigen Fassung und  
als Träger der Leistungen für Bildung und Teil-
habe gemäß § 6b Bundeskindergeldgesetz – vom 
10.10.2011 in der zurzeit gültigen Fassung - wird 
die Stadt Witten als kreisangehörige Gemeinde zur 

Durchführung der Aufgaben des Kreises als örtlicher 
Träger der Sozialhilfe nach dem SGB XII und der  
Leistungen für Bildung und Teilhabe gemäß § 6b 

BKGG (im Folgenden „delegierter Aufgabenbereich“  
genannt) herangezogen.

Die Parteien beabsichtigen nunmehr, für den delegier-
ten Aufgabenbereich eine einvernehmliche Regelung 
dahingehend zu treffen, dass der Kreis für die Stadt die 
im Rahmen der Datenverarbeitung eingesetzten Pro-
gramme administriert und bereitstellt.

Dies vorangestellt, vereinbaren die Parteien Folgendes:

§ 1

Übertragung der Aufgaben, Aufgabenumfang

(1) Der Kreis nimmt für die Stadt im Wege des Mandats 
nach § 23 Abs. 2 Satz 2 GKG die Datenverarbei-
tung im Rahmen des delegierten Aufgabenbereichs 
wahr. Hierfür stellt der Kreis der Stadt für den de-
legierten Aufgabenbereich die notwendigen Termi-
nalserver zur Verfügung, um das derzeit eingesetz-
te Softwareverfahren (OPEN/PROSOZ) betreiben zu 
können. Der Kreis übernimmt ferner die Adminis-
tration des vorgenannten Software-verfahrens. Die 
Anbindung erfolgt über die vorhandenen Leitun-
gen der Stadt mit dem Kreis. Die Hardwareausstat-
tung der einzelnen Arbeitsplätze obliegt dagegen der 
Stadt.

(2) Die Parteien sind sich einig, dass die Stadt das Da-
tenverarbeitungsprogramm neben dem delegierten 
Aufgabenbereich ebenfalls für den Aufgabenbereich 
nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), 
für den die Stadt als Aufgabenträger originär zu-
ständig ist (im Folgenden „Aufgaben nach dem 
AsylbLG“ genannt), nutzen kann.

§ 2

Arbeitsplätze

(1) Die Stadt stellt dem Kreis die notwendige Anzahl 
an Named-User-Lizenzen und Concurrent-User Li-
zenzen (Begrenzung für gleichzeitigen Programmzu-
griff) für die städtischen Sachbearbeiter/innen, die 
im delegierten Aufgabenbereich einschließlich dem 
Bereich Bildung und Teilhabe bzw. im Bereich der 
Aufgaben nach dem AsylbLG tätig sind, zur Verfü-
gung. Der Kreis hat mit der Firma PROSOZ-Herten 
GmbH abgestimmt, dass die Stadt ausdrücklich die 
Erlaubnis erhält, die erworbenen Lizenzen auf den 
Servern des Kreises einzusetzen. Hierüber erhält 
die Stadt schriftlichen Nachweis durch die PROS-
OZ-Herten GmbH.

(2) Lizenznehmerin gegenüber dem Softwarehersteller 
ist die Stadt. Sie trägt sowohl die Beschaffungs- als 
auch die jährlichen Wartungskosten.
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(3) Die Anbindung der Hardware-Arbeitsplätze der 
Stadt zu einem Terminalserver (Citrix) der Datenver-
arbeitungsanlage des Kreises erfolgt über die beste-
hende von der Stadt Witten angemietete MPLS-Stre-
cke zum Rechenzentrum des Ennepe-Ruhr-Kreises.

§ 3

Leistungsumfang

Der Kreis erbringt für die Stadt darüber hinaus die fol-
genden Leistungen:

1. Gewährleistung eines telefonischen Supports für 
die Sachbearbeiter/innen der Stadt von Montag bis 
Freitag zu den üblichen Dienstzeiten 

2. Programmschulung für neue Sachbearbeiter/innen 
der Stadt

3. Unterstützung der Sachbearbeiter/innen bei der Be-
reinigung von Eingabefehlern und Fallkorrekturen

4. Abwicklung von Zahlläufen

5. Abwicklung von Statistikläufen

6. Anpassung von Systemparametern und globalen 
Einstellungen

7. Bereitstellung von controllingbasierten Auswertun-
gen und Statistiken

§ 4

Besonderheiten im delegierten Aufgabenbereich

(1) Für den delegierten Aufgabenbereich ist der Kreis 
gemäß § 3 Abs. 2 SGB XII als örtlicher Sozialhilfe-
träger originär zuständig. Aus diesem Grund erfolgt 
die haushalts- und kassenmäßige Abwicklung die-
ser Sozialhilfeleistungen direkt über den Haushalt 
und die Konten des Kreises.

(2) Die Abwicklung der Zahlläufe erfolgt zu den ge-
meinsam festgelegten Terminen durch die 
Systemadministrator(en)/innen des Kreises.

(3) Die Übermittlung der nach §§ 121 ff. SGB XII not-
wendigen Statistikdaten (Bundesstatistik) erfolgt 
durch die Systemadministrator(en)/innen des Krei-
ses.

(4) Der Kreis stellt der Stadt in gegenseitiger Abspra-
che, umfangreiche Auswertungen und Statistiken 
zur Verfügung.

§ 5

Besonderheiten bei den Aufgaben  
nach dem AsylbLG

(1) Für den Aufgabenbereich des AsylbLG ist die Stadt 
zuständig. Aus diesem Grund erfolgt die haushalts- 
und kassenmäßige Abwicklung dieser Sozialhilfe-
leistungen über die Konten der Stadt.

(2) Die Abwicklung der Zahlläufe erfolgt durch die 
Systemadministrator(en)/innen des Kreises. Der 
Stadt werden im Rahmen des elektronischen Da-
tenträgeraustausch-verfahrens alle notwendigen 
Dateien zur Verfügung gestellt.

(3) Die Übermittlung der nach §§ 121 ff. SGB XII not-
wendigen Statistikdaten (Bundesstatistik) erfolgt 
durch die Systemadministrator(en)/innen des Krei-
ses.

(4) Die Übermittlung der nach § 12 AsylbLG notwen-
digen Statistikdaten (Bundesstatistik) nebst der 
Auswertungen des Belastungsausgleiches im Rah-
men der Aufgabenwahrnehmung der Leistun-

gen für Bildung und Teilhabe erfolgt durch die 
Systemadministrator(en)/innen des Kreises.

(5) Der Kreis stellt der Stadt in gegenseitiger Abspra-
che, umfangreiche Auswertungen und Statistiken 
zur Verfügung.

(6) Für die Administration im Rahmen des AsylbLG 
setzt der Kreis zusätzlich eine(n) Systemadminist-
rator/in mit einem Stellenanteil von 1,0 Vollzeitstel-
lenäquivalent (A 11 Stelle) ein.

§ 6

Datenschutz

(1) Im delegierten Aufgabenbereich ist der Kreis nach 
§ 3 Abs. 2 SGB XII in Verbindung mit § 97 SGB 
XII als örtlicher Träger der Sozialhilfe zuständig. Er 
hat die Stadt durch Satzung zur Durchführung der 
Aufgabe herangezogen. Für diesen Bereich sind sich 
die Parteien einig, dass Kreis und Stadt gemeinsam 
Verantwortliche im Sinne des Art. 26 der Europä-
ischen Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) 
sind. Beide Parteien werden in ihrem jeweiligen Ver-
antwortungsbereich technische und organisatori-
sche Maßnahmen zur angemessenen Sicherung der 
Daten vor Missbrauch und Verlust treffen, die den 
daten-schutzrechtlichen Bestimmungen entspre-
chen. Die Stadt, die die personenbezogenen Daten 
unmittelbar bei den Betroffenen oder über Dritte er-
hebt, wird den Informationspflichten nach Art. 13, 
14 DS-GVO nachkommen. Hierbei ist auch auf die 
Übermittlung der Daten an den Kreis zur Abwick-
lung der Aufgaben hinzuweisen. Bei Auskunfts-
ersuchen betroffener Personen wird die Partei die 
zustehenden Informationen zur Verfügung stellen, 
an die das Auskunftsersuchen gerichtet ist. Glei-
ches gilt, soweit betroffene Personen sonstige Rech-
te nach Art. 16 ff. DS-GVO geltend machen. Beide 
Parteien sind im Übrigen in ihrem jeweiligen Verant-
wortungsbereich für das Führen eines Verzeichnis-
ses der Verarbeitungstätigkeiten verantwortlich.

(2) Im Bereich des AsylbLG handelt es sich bei der 
Durchführung von Datenverarbeitungsaufgaben für 
die Stadt datenschutzrechtlich um Datenverarbei-
tung im Auftrag gemäß Art. 28 DS-GVO und § 80 
des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch – Sozialver-
waltungsverfahren und Sozialdatenschutz - (SGB 
X). Die sich daraus für die Parteien ergebenden 
Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit dem 
Umgang mit den personenbezogenen Daten sind der 
Anlage 1 zu entnehmen.

§ 7

Ständige Arbeitsgruppe

(1) Zur Weiterentwicklung der Zusammenarbeit und zur 
Aufgabenkritik wird eine Arbeitsgruppe eingerichtet, 
die sich fachlich aus den Systemadministrator(en)/
innen des Kreises und Mitarbeiter(n)/innen der 
städtischen Arbeitsebene zusammensetzt.

(2) Die Arbeitsgruppe soll mindestens zweimal jährlich 
zusammen kommen.

§ 8

Kostenersatz und Abrechnung

(1) Die Stadt trägt die Anschaffungskosten für die An-
zahl der benötigten Lizenzen (Named-User-Lizenzen 
und Concurrent-User-Lizenzen) des eingesetzten 
Datenverarbeitungs-programms.
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(2) Die jährlichen Wartungskosten für das eingesetzte 
Datenverarbeitungsprogramm trägt die Stadt.

(3) Die Wartungskosten der für den Terminalserver-
betrieb notwendigen Software, werden dem Kreis 
durch die Stadt auf der Basis der entstandenen Ist-
kosten pro Lizenz entsprechend der Anlage 2 er-
stattet. 

 Im Terminalserverbetrieb wird z.Zt. folgende Soft-
ware eingesetzt:

- PROSOZ/KRISTALL (Auswertung, Controlling)

-  Citrix Terminalserver

-  Microsoft Betriebssystem und Officeversion (auf 
Citrix Terminalserver)

-  Novell (auf Citrix Terminalserver)

-  Enaio-Dokumentenmanagementsystem (auf Cit-
rix Terminalserver)

(1) Für die Systemadministration im Rahmen der 
Aufgaben nach dem AsylbLG trägt die Stadt an-
teilige Personal- und Sachkosten des/der ge-
mäß § 5 Abs. 5 dieser Vereinbarung eingesetzten 
Systemadministrator(s)/in. Die Höhe des Anteils 
bemisst sich gemäß der Anlage 2 nach dem Anteil 
der Einwohner der Stadt an den Gesamteinwohnern 
des Kreises. Die Abrechnung erfolgt auf der Basis 
des jeweils aktuellen KGSt-Berichts „Kosten eines 
Arbeitsplatzes“ sowie der jeweils aktuellen veröf-
fentlichten Einwohnerzahlen von IT.NRW.

(2) Programmschulungen und Fortbildungskosten der 
eingesetzten Sachbearbeiter/innen, die über die 
Leistungen des § 3 Ziffer 2 dieser Vereinbarung hin-
ausgehen, trägt die Stadt selbst.

(3) Die Abrechnung der Kosten durch den Kreis erfolgt 
jeweils zum 15.03. des laufenden Kalenderjahres.

§ 9

Versicherungsschutz und Haftung

(1) Die Systemadministrator(en)/innen des Kreises 
werden bei der Durchführung der Aufgaben nach 
§ 5 i.V.m. § 3 dieser Vereinbarung im Auftrag der 
Stadt tätig.

(2) Die Stadt stellt sicher, dass Schäden, die Mitarbei-
ter/innen des Kreises in Ausübung ihrer Tätigkeit 
im Rahmen des § 5 i.V.m. § 3 einem Dritten zufü-
gen, im Rahmen einer Haftpflichtversicherung ab-
gedeckt werden. Etwaige Selbstbeteiligungsanteile 
trägt die Stadt.

(3) Sofern der Stadt oder einem Dritten durch vorsätz-
liches Handeln der Systemadministrator(en)/innen 
des Kreises ein Schaden entsteht, der nicht vom De-
ckungsschutz der Haftpflichtversicherung (Abs. 2) 
erfasst ist, hat der Kreis die Stadt schadlos zu hal-
ten.

§ 10

Salvatorische Klausel

Sollte eine Bestimmung dieser öffentlich-rechtlichen 
Vereinbarung unwirksam sein oder werden, so berührt 
dies nicht die Wirksamkeit der übrigen in dieser Ver-
einbarung enthaltenen Regelungen. Sofern die unwirk-
same Bestimmung nicht ersatzlos fortfallen kann, ist 
sie durch eine solche zu ersetzen, die dem beabsichtig-
ten Sinn und Zweck am nächsten kommt. Gleiches gilt, 
soweit die Vereinbarung lückenhaft sein sollte.

§ 11

Schriftform

Änderungen oder Ergänzungen dieser Vereinbarung 
bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Münd-
liche Nebenabreden bestehen nicht.

§ 12

Beginn und Dauer der Vereinbarung

(1) Diese öffentlich-rechtliche Vereinbarung tritt am 
Tage nach der Bekanntmachung im Amtsblatt für 
den Regierungsbezirk Arnsberg und der Geneh-
migung durch den Regierungspräsidenten, frü-
hestens jedoch mit dem 1. Januar 2021 in Kraft. 
Die Laufzeit ist unbefristet.

(2) Die Frist zur ordentlichen Kündigung beträgt für 
beide Vertragsparteien 12 Monate zum Ende eines 
Kalenderjahres.

(3) Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus 
wichtigem Grund bleibt unberührt.

Schwelm, den 23. Dezember 2020 Witten, den 11. August 2021

gez. Olaf Schade gez. Lars König

Ennepe-Ruhr-Kreis  Stadt Witten
Landrat Bürgermeister

Anlage 1

1. Gegenstand der Datenverarbeitung im Auftrag

(1) Im Bereich des AsylbLG erfolgt gem. §§ 5, 6 Abs.2 
dieser Vereinbarung eine Verarbeitung personenbezo-
gener Daten Dritter durch den Kreis (als „Auftragsver-
arbeiter“ im Sinne von Art. 4 Nr.8 DS-GVO) im Auftrag 
der Stadt (als „Verantwortlicher“ im Sinne von Art. 4 
Nr.7 DS-GVO) nach Art. 28 DS-GVO und § 80 SGB X.

(2) Art und Zweck der Datenverarbeitung 

Art und Zweck der Datenverarbeitung folgen aus § 5 
dieser Vereinbarung.

Der Kreis erhebt, speichert und verwendet personenbe-
zogene Daten Dritter im Rahmen der Nutzung der Ter-
minalserver durch die Stadt sowie der Abwicklung der 
entsprechenden Zahlläufe nach § 5 Abs.2 dieser Ver-
einbarung. 

(3) Art der personenbezogenen Daten

Bei den personenbezogenen Daten handelt es sich um 
sämtliche Daten, die die Stadt von den betroffenen Per-
sonen und deren im Haushalt lebenden Angehörigen 
im Rahmen der Leistungsabwicklung erhebt. Hierzu 
zählen auch Daten über die Einkommens- und Vermö-
gensverhältnisse sowie die Frage nach einer möglichen 
Schwerbehinderung.

(4) Kategorien betroffener Personen

Durch die Verarbeitung betroffene Personen sind Leis-
tungsberechtigte und deren im Haushalt lebende An-
gehörige nach dem AsylbLG und solche, die Leistungen 
nach dem AsylbLG beantragt haben.

2. Rechte und Pflichten der Stadt

(1) Für die Beurteilung der Zulässigkeit der Verarbei-
tung der personenbezogenen Daten sowie für die Wah-
rung der Rechte der betroffenen Personen nach den 
Art. 12 bis 22 DS-GVO ist die Stadt verantwortlich.

(2) Die Stadt hat das Recht, jederzeit Weisungen über 
Art, Umfang und Verfahren der Datenverarbeitung zu 
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erteilen. Die Weisungen werden in der Regel schriftlich 
oder in einem dokumentierten elektronischen Format 
erteilt. Mündliche Weisungen bedürfen einer unverzüg-
lichen Bestätigung durch die Stadt in Textform.

(3) Die Stadt hat das Recht, die Einhaltung der Vor-
schriften über Datenschutz und Datensicherheit so-
wie der vertraglichen Vereinbarungen - soweit möglich 
nach vorheriger Terminvereinbarung - im angemesse-
nen und erforderlichen Umfang selbst oder durch die 
Stadt beauftragte Dritte zu kontrollieren, insbesondere 
durch die Einholung von Auskünften und die Einsicht-
nahme in die gespeicherten Daten und die Datenverar-
beitungsprogramme sowie durch Überprüfungen und 
Inspektionen vor Ort (Art. 28 Abs.3 S.2 lit. h DS-GVO).

3. Rechte und Pflichten des Kreises

(1) Der Kreis verarbeitet die personenbezogenen Daten 
ausschließlich im Rahmen der getroffenen Vereinba-
rungen und nach Weisungen der Stadt, sofern er nicht 
durch das Recht der Europäischen Union oder der 
Bundesrepublik Deutschland hierzu verpflichtet ist; in 
einem solchen Fall teilt der Kreis der Stadt diese recht-
lichen Anforderungen vor der Verarbeitung mit, sofern 
das betreffende Recht eine solche Mitteilung nicht we-
gen eines wichtigen öffentlichen Interesses verbietet 
(Art. 28 Abs.3 S.2 lit. a DS-GVO).

(2) Der Kreis hat die Stadt unverzüglich zu informieren, 
wenn er der Meinung ist, eine Weisung der Stadt ver-
stoße gegen Datenschutzvorschriften. Der Kreis ist in 
diesem Fall berechtigt, die Durchführung der entspre-
chenden Weisung solange auszusetzen, bis sie durch 
die Stadt bestätigt oder geändert wird.  

(3) Der Kreis ist verpflichtet, Anfragen der von der Da-
tenverarbeitung betroffenen Personen, die die Zuläs-
sigkeit der Verarbeitung der personenbezogenen Daten 
und ihre Rechte nach Art. 12 bis 22 DS-GVO betreffen, 
unverzüglich an die Stadt weiterzuleiten.

Er wird die Stadt bei der Bearbeitung der Anfragen an-
gemessen und im erforderlichen Umfang unterstützen. 
Auskünfte an Dritte oder Betroffene darf der Kreis nur 
nach vorheriger Weisung oder Zustimmung durch die 
Stadt erteilen.

(4) An der Erstellung der Verzeichnisse von Verar-
beitungstätigkeiten sowie bei erforderlichen Daten-
schutz-Folgeabschätzungen der Stadt hat der Kreis im 
notwendigen Umfang mitzuwirken und die Stadt zu 
unterstützen.

(5) Der Kreis überwacht die Einhaltung der daten-
schutzrechtlichen Vorschriften in seinem Betrieb. Beim 
Kreis ist Datenschutzbeauftragte:

 Frau Martina Erne
 Tel: 02336/93-2329
 datenschutz@en-kreis.de

(6) Der Kreis verpflichtet sich, bei der auftragsgemäßen 
Verarbeitung der personenbezogenen Daten, die Ver-
traulichkeit zu wahren. Der Kreis setzt bei der Durch-
führung der Datenverarbeitung nur Beschäftigte ein, 
die zuvor in geeigneter Weise für die Zeit ihrer Tätig-
keit für den Kreis und für die Zeit nach Beendigung ih-
res Beschäftigungsverhältnisses auf die Vertraulichkeit 
verpflichtet worden sind (vgl. Art. 28 Abs.3 S.2 lit. b 
DS-GVO) und zuvor mit den für sie maßgebenden Be-
stimmungen zum Datenschutz vertraut gemacht wur-
den. 

(7) Technische und organisatorische Maßnahmen

Der Kreis verpflichtet sich zur Umsetzung und Einhal-
tung aller für die Auftragsverarbeitung erforderlichen 
technischen und organisatorischen Maßnahmen gem. 
Art. 28 Abs. 3 S.2 lit. c, 32 DS-GVO. Die technischen 
und organisatorischen Maßnahmen, deren aktueller 
Stand in der Anlage 1a dargestellt ist, unterliegen im 
Übrigen dem technischen Fortschritt und der Weiter-
entwicklung.

Für die konkrete Auftragsverarbeitung ist ein dem Risi-
ko für die Rechte und Freiheiten der von der Datenver-
arbeitung betroffenen natürlichen Personen angemes-
senes Schutzniveau zu gewährleisten, insbesondere 
auch hinsichtlich Vertraulichkeit, Integrität, Verfüg-
barkeit und Belastbarkeit der Systeme. Dabei sind der 
Stand der Technik, die Implementierungskosten und 
die Art, der Umfang und die Zwecke der Verarbeitung 
sowie die unterschiedliche Eintrittswahrscheinlichkeit 
und Schwere des Risikos für die Rechte und Freiheiten 
natürlicher Personen im Sinne von Art. 32 Abs.1 DS-
GVO zu berücksichtigen.

Der Kreis hat regelmäßig und/oder bei gegebenem An-
lass eine Überprüfung, Bewertung und Evaluation der 
Wirksamkeit der technischen und organisatorischen 
Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der 
Datenverarbeitung durchzuführen. Das Ergebnis ist 
der Stadt mitzuteilen.

(8) Der Kreis stellt sicher, dass sich die Stadt von der 
Einhaltung der Pflichten des Auftragnehmers nach Art. 
28 DS-GVO überzeugen kann. Der Kreis verpflichtet 
sich, der Stadt auf Anforderung die erforderlichen Aus-
künfte zu erteilen und insbesondere die Umsetzung der 
technischen und organisatorischen Maßnahmen nach-
zuweisen.

Der Nachweis solcher Maßnahmen kann erfolgen 
durch:

- die Einhaltung genehmigter Verhaltensregeln gemäß 
Art. 40 DS-GVO;

- die Zertifizierung nach einem genehmigten Zertifizie-
rungsverfahren gemäß Art. 42 DS-GVO;

- aktuelle Testate, Berichte oder Berichtsauszüge un-
abhängiger Instanzen (z.B. Wirtschaftsprüfer);

- eine geeignete Zertifizierung durch IT-Sicherheits- 
oder Datenschutzaudit.

(9) Der Kreis teilt der Stadt unverzüglich Störungen 
bei der Datenverarbeitung, Verstöße des Kreises bzw. 
der bei ihm beschäftigten Personen gegen datenschutz-
rechtliche Bestimmungen oder die im Vertrag getrof-
fenen Regelungen sowie einen Verdacht auf Daten-
schutzverletzungen oder Unregelmäßigkeiten bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten sowie auch 
Kontrollhandlungen und Maßnahmen der Aufsichts-
behörde soweit sie sich auf diesen Auftrag beziehen, 
mit. Dies gilt vor allem auch im Hinblick auf eventuelle 
Melde- und Benachrichtigungspflichten der Stadt nach 
Art. 33 und 34 DS-GVO. 

Der Kreis sichert zu, die Stadt erforderlichenfalls bei 
ihren Pflichten nach Art. 32 bis 36 DS-GVO angemes-
sen zu unterstützen (Art. 28 Abs.3 S.2 lit. f DS-GVO). 
Meldungen nach Art. 33 oder 34 DS-GVO für die Stadt 
darf der Kreis nur nach vorheriger Weisung gemäß Zif-
fer 2 Abs.2 dieser Anlage vornehmen.
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(10) Der Kreis sichert zu, dass er bei Kontrollen der 
Stadt gemäß Ziffer 2 Abs.3 dieser Anlage, soweit erfor-
derlich, unterstützend mitwirkt.

(11) Der Kreis ist zur Löschung und Rückgabe von per-
sonenbezogenen Daten nach Maßgabe der Ziffer 5 die-
ser Anlage verpflichtet.

4. Unterauftragsverhältnisse

(1) Die Beauftragung von Subunternehmern zur Ver-
arbeitung personenbezogener Daten ist dem Kreis nur 
mit schriftlicher Genehmigung der Stadt gestattet (Art. 
28 Abs.2 DS-GVO) und sofern die entsprechenden Vo-
raussetzungen des § 80 SGB X erfüllt sind. Der Kreis 
trägt dafür Sorge, dass er den Subunternehmer unter 
besonderer Berücksichtigung der Eignung der von die-
sem getroffenen technischen und organisatorischen 
Maßnahmen im Sinne von Art. 32 DS-GVO sorgfältig 
auswählt. 

(2) Liegt die Genehmigung der Stadt vor und beauftragt 
der Kreis einen Subunternehmer, hat er vertraglich si-
cherzustellen, dass die vereinbarten Regelungen zwi-
schen Stadt und Kreis auch gegenüber dem Subunter-
nehmer gelten. 

Der Vertrag mit dem Subunternehmer muss schriftlich 
abgefasst werden, was auch in einem elektronischen 
Format erfolgen kann (Art. 28 Abs.4 und Abs.9 DS-
GVO).

Eine Beauftragung von Subunternehmern in Drittstaa-
ten außerhalb der Europäischen Union und des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
darf zudem nur erfolgen, wenn die diesbezüglichen be-
sonderen Voraussetzungen des Kapitels V der DS-GVO 
und des § 80 SGB X erfüllt sind.

(3) Die Weiterleitung von Daten an den Subunterneh-
mer ist erst zulässig, wenn der Subunternehmer die 
Verpflichtungen nach Art. 29 und Art. 32 Abs.4 DS-
GVO bezüglich seiner Beschäftigten erfüllt hat.

(4) Der Kreis hat die Einhaltung der Pflichten des Sub-
unternehmers regelmäßig zu überprüfen. Das Ergeb-
nis der Überprüfungen ist zu dokumentieren und der 
Stadt auf Verlangen zugänglich zu machen.

5. Löschung und Rückgabe von personenbezogenen 
Daten

(1) Nach Beendigung dieser Vereinbarung und Ablauf 
der gesetzlich vorgesehenen Aufbewahrungspflichten 
oder früher auf Verlangen der Stadt hat der Kreis alle 
in seinem Besitz befindlichen Unterlagen und alle im 
Zusammenhang mit dem Auftrag anfallenden Arbeits-
produkte und Daten in geeigneter Weise datenschutz-
gerecht zu löschen oder aber, falls die Stadt dies zuvor 
ausdrücklich anfordert, an diese auszuhändigen.

(2) Daten und Unterlagen, die dem Nachweis der ord-
nungsgemäßen Datenverarbeitung dienen, werden 
vom Kreis entsprechend der gesetzlichen Aufbewah-
rungsfristen über das Vertragsende hinaus aufbewahrt 
und anschließend gelöscht bzw. datenschutzgerecht 
vernichtet.

Anlage 1a

Technisch und organisatorische Maßnahmen (TOM)

Bzgl. der Vertraulichkeit der Daten sind folgende Maß-
nahmen umgesetzt:

1. Zutrittskontrolle

 Über die Zutrittskontrolle wird sichergestellt, dass 
kein Unbefugter Zutritt zu den Datenverarbeitungs-
anlagen, mit denen die Daten verarbeitet oder ge-
nutzt werden, erlangt. Der Zutritt zu den o.g. An-
lagen ist im Ennepe-Ruhr-Kreis nur über eine 
automatisierte Zugangskontrolle mit Transponder-
system möglich. Entsprechende Transponder besit-
zen nur die Mitarbeiter/innen der Abteilung ADV. 
Der Sicherheitsraum selbst ist mit einem Code-
schloss versehen. Über die ausgehändigten Trans-
ponder sowie über den Personenkreis - die den 
Zugangscode kennen - wird eine Nutzungsberech-
tigung geführt. Den Zugangscode kennt nur ein be-
stimmter, zugelassener Personenkreis. Besucher 
dürfen nur in Begleitung eines Mitarbeiters/einer 
Mitarbeiterin der Abteilung ADV den Raum der Da-
tenverarbeitung betreten. Zum Anmelden ist für 
diesen Zweck eine separate Wählanlage installiert.

2. Zugangskontrolle

 Mit der Zugangskontrolle wird verhindert, dass 
Unbefugte die Datenverarbeitungsanlagen nutzen 
können. Neben Benutzername und sicherem Pass-
wort setzt der Ennepe-Ruhr-Kreis für alle mobi-
len Arbeitsplätze die Authentifizierung über „Mobi-
lePass+“ ein. Die Änderungen und Gestaltung von 
Passwörtern ist in der Dienstanweisung DA TUI ge-
regelt. Alle externen Schnittstellen (USB-Ports, etc.) 
werden über eine Software administriert und über-
wacht. Darüber hinaus hat der Ennepe-Ruhr-Kreis 
eine für alle Beschäftigten gültige IT Sicherheits-
richtlinie erlassen. 

3. Zugriffskontrolle

 Mit der Zugriffskontrolle wird sichergestellt, dass 
Nutzer/innen nur auf die Daten zugreifen können, 
für die sie eine Berechtigung besitzen. Dies wird 
über entsprechende Rollen- und Berechtigungsver-
gaben sichergestellt. Jeder Nutzer muss für die Pro-
gramme, auf die er zugreifen muss, eine entspre-
chende Nutzungsberechtigung unterschreiben und 
vom entsprechenden Vorgesetzten gegenzeichnen 
lassen. Die Abteilung ADV erhält alle entsprechen-
den Nutzungsberechtigungen und vergibt entspre-
chend die Rollen bzw. Berechtigungen. Über die 
Protokollierung innerhalb des Softwareverfahrens 
wird die Eingabekontrolle gewährleistet (wer hat 
was wann gemacht).

4. Trennungskontrolle

 Der Trennungskontrolle wird mit Trennung von 
Test- und Echtsystem bzw. über die Mandantenfä-
higkeit des Softwareverfahrens Rechnung getragen.

5. Verfügbarkeit und Belastbarkeit

 Über die Maßnahmen zur Verfügbarkeit und Belast-
barkeit soll sichergestellt werden, dass die perso-
nenbezogenen Daten gegen zufälligen Verlust oder 
Zerstörung geschützt sind. Der Ennepe-Ruhr-Kreis 
hat hierfür alle Serversystem in einem Sicherheits-
raum untergebracht. Dieser verfügt über eine red-
undante USV mit nachgeschaltetem Notstromdiesel, 
eine Löschanlage, eine Raumluftüberwachungsan-
lage und eine redundante Klimatisierung. Die Da-
ten werden entsprechend einem festgelegten Siche-
rungskonzept gesichert. Die Datensicherung selbst 
wird in einem anderen Standort gelagert. Die Syste-
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me selbst sind gleichfalls in einem anderen Stand-
ort gespiegelt.

Der Ennepe-Ruhr-Kreis lässt regelmäßig über Penet-
rationstests bzw. Sicherheitsüberprüfungen die vorge-
nommenen Sicherheitsvorkehrungen von externen Un-
ternehmen überprüfen. Der Ennepe-Ruhr-Kreis setzt 
ein mehrstufiges Firewallsystem und Virenschutzsys-
tem ein. Sowohl ein Intrusion Detection als auch ein 
Intrusion Prevention System werden beim Ennepe-
Ruhr-Kreis eingesetzt. 

Alle Ausfälle und Störungen werden über ein Monito-
ring System erfasst und protokolliert.

Bekanntmachung

Vorstehende Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwi-
schen dem Ennepe-Ruhr-Kreis und der Stadt Witten 
über die Wahrnehmung der datenverarbeitungstechni-
schen Abwicklung der Sozialhilfebearbeitung wird hier-
mit gemäß § 24 Abs. 3 des Gesetzes über kommuna-
le Gemeinschaftsarbeit – GkG – vom 01.10.1979 (GV.
NW.S. 621) in der zur Zeit geltenden Fassung (SGV.
NRW. 202) bekannt gemacht.

Arnsberg, den 27. August 2021

31.04.06.01-006/2021-001

Bezirksregierung Arnsberg

Im Auftrag:

(Heinzemann) (L.S.)

(2870) Abl. Bez. Reg. Abg. 2021, S.339

Anlage 2

Stadt Witten Anzahl Lizenzen

Asyl-Lizenzen 6

Kostenerstattung an Ennepe-Ruhr-Kreis
Personalkosten Anteil Einwohner
Personal- und Sachkosten auf der Basis 
des z. Zt. gültigen KGSt.Berichtes 
Kosten eines Arbeitsplatzes (A 11) 95.300,00 30,0% 28.590,00

jährliche Wartungskosten sonstige Software 
pro Lizenz (inkl. MWSt.)
PROSOZ Kristall (Auswertung, Controlling) 85,68 x 6 514,08
Citrix Terminalserver 65,00 x 6 390,00
Microsoft (auf Citrix) 235,00 x 6 1.410,00
Novell (auf Citrix) 65,00 x 6 390,00
DMS-Enaio (auf Citrix) 170,10 x 6 1.020,60
Zwischensumme 620,78 x 6 3.724,68

Kostenerstattung Gesamt: 32.314,68

Für das Jahr 2021 verringert sich die anfallende Kostenerstattung der Stadt Witten um die Hälfte der für das  
Altverfahren anfallen Kosten.  
Gemäß der am 25.04.2019 übersandten Kostenaufstellung entspricht das einem Betrag von 13.152,77€. 

Kostenerstattung für das Jahr 2021:    19.161,91
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535.  Öffentliche Bekanntmachung
des Sparkassenzweckverbandes  

der Städte Gevelsberg und Wetter (Ruhr)

Sparkasse Gevelsberg-Wetter Gevelsberg, 31. 8. 2021

Einladung zur Sitzung der Zweckverbandsver-
sammlung des Sparkassenzweckverbandes der 

Städte Gevelsberg und Wetter (Ruhr)
am Dienstag, 28. September 2021 um 19:00 Uhr

im Veranstaltungszentrum Rathaus 2,
Kaiserstr. 78, 58300 Wetter (Ruhr)

Tagesordnung:

1. Beschluss über die Vereinigung der Sparkasse Ge-
velsberg-Wetter und der Sparkasse Ennepetal-
Breckerfeld zum 1. Januar 2022

2. Zustimmung zum Öffentlich-Rechtlichen Vertrag 
zwischen dem Sparkassenzweckverband der Städte 
Gevelsberg und Wetter (Ruhr) und dem Sparkassen-
zweckverband der Städte Ennepetal und Breckerfeld

3. Zusammenschluss des Sparkassenzweckverbandes 
der Städte Gevelsberg und Wetter (Ruhr) und des 
Sparkassenzweckverbandes der Städte Ennepetal 
und Breckerfeld

4. Beschluss der Satzung für den Sparkassenzweck-
verband der Städte Gevelsberg, Ennepetal, Wetter 
(Ruhr) und Breckerfeld

5. Änderung der Sparkassensatzung zum 1. Januar 
2022

6. Verschiedenes

gez. Bürgermeister Claus Jacobi

Vorsitzender der Verbandsversammlung

(139) Abl. Bez. Reg. Abg. 2021, S. 345

536.  Aufgebot der Sparkasse Geseke

Der Inhaber des von der Sparkasse Geseke ausgestell-
ten Sparkassenbuches Nr. 30 284 905 wird hiermit 
aufgefordert, binnen 3 Monaten, spätestens bis zum 
30. 11. 2021, seine Rechte unter Vorlage des Sparkas-
senbuches anzumelden, da andernfalls das Sparkas-
senbuch für kraftlos erklärt wird.

Geseke, 30. 8. 2021

Sparkasse Geseke

Der Vorstand

gez. 2 Unterschriften

(57) Abl. Bez. Reg. Abg. 2021, S. 345

537.  Kraftloserklärung 
der Sparkasse Hattingen

Wir erklären das Sparkassenbuch mit der Kontonum-
mer 314 152 174, ausgestellt von der Sparkasse Hat-

tingen, hiermit gemäß Teil II Abschnitt 6.1.2.6 AVV 
zum Sparkassengesetz für kraftlos.

Hattingen, 31. 8. 2021

Sparkasse Hattingen

Der Vorstand

(47) Abl. Bez. Reg. Abg. 2021, S. 345

538.  Kraftloserklärung der Herner Sparkasse

Das von der Herner Sparkasse ausgestellte Sparkas-
senbuch mit der Nummer 365 066 448 wird für kraft-
los erklärt, nachdem es ordnungsgemäß aufgeboten 
wurde und keine Rechte von dritter Stelle geltend ge-
macht wurden.

Herne, 1. 9. 2021

Herner Sparkasse

Der Vorstand

gez. 2 Unterschriften

(52) Abl. Bez. Reg. Abg. 2021, S. 345

539.  Aufgebot der Sparkasse Lippstadt

Der Inhaber des von der Sparkasse Lippstadt ausge-
stellten Sparkassenbuches Nr. 4 600 329 447 wird 
hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten, spätestens 
bis zum 27. 11. 2021, seine Rechte unter Vorlage des 
Sparkassenbuches anzumelden, da andernfalls das 
Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird.

Lippstadt, 27. 8. 2021

Sparkasse Lippstadt

gez. Unterschrift

(52) Abl. Bez. Reg. Abg. 2021, S. 345

540.  Aufgebot der Sparkasse Lippstadt

Der Inhaber des von der Sparkasse Lippstadt ausge-
stellten Sparkassenbuches Nr. 4 602 361 208 wird 
hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten, spätestens 
bis zum 27. 11. 2021, seine Rechte unter Vorlage des 
Sparkassenbuches anzumelden, da andernfalls das 
Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird.

Lippstadt, 27. 8. 2021

Sparkasse Lippstadt

gez. Unterschrift

(52) Abl. Bez. Reg. Abg. 2021, S. 345

541.  Aufgebot der Sparkasse Lippstadt

Der Inhaber des von der Sparkasse Lippstadt ausge-
stellten Sparkassenbuches Nr. 4 613 012 980 wird 
hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten, spätestens 
bis zum 27. 11. 2021, seine Rechte unter Vorlage des 
Sparkassenbuches anzumelden, da andernfalls das 
Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird.

Lippstadt, 27. 8. 2021

Sparkasse Lippstadt

gez. Unterschrift

(52) Abl. Bez. Reg. Abg. 2021, S. 345

Rechtsvorschriften und
Bekanntmachungen anderer
Behörden und DienststellenC
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542.  Kraftloserklärung 
der Sparkasse Lippstadt

Das von der Sparkasse Lippstadt ausgestellte Sparkas-
senbuch Nr. 3 713 018 681 ist am 28. 5. 2021 aufge-
boten worden. 

Der Inhaber hat seine Rechte nicht geltend gemacht.

Das Sparkassenbuch wird hiermit für kraftlos erklärt.

Lippstadt, 28. 8. 2021

Sparkasse Lippstadt

gez. Unterschrift

(52) Abl. Bez. Reg. Abg. 2021, S. 346

543.  Kraftloserklärung 
der Sparkasse Mitten im Sauerland

Das in Verlust geratene und mit Erklärung vom 21. 5. 
2021 aufgebotene Sparkassenbuch Nr. 395 911 241, 
wird hiermit für kraftlos erklärt.

Meschede, 23. 8. 2021

Sparkasse Mitten im Sauerland

Der Vorstand

(42) Abl. Bez. Reg. Abg. 2021, S. 346

 Auflösung eines Vereins

Der Verein „Akademie des Zahntechniker-Handwerks 
e. V.“, mit Sitz in Hagen, eingetragen beim Amtsgericht 
Hagen unter VR 2712, ist aufgelöst. Gläubiger des Ver-
eins werden gebeten, etwaige Ansprüche beim Liquida-
tor anzumelden.

Dr. Michael Plohmann, Berliner Straße 4, 58339 
Breckerfeld. (32)

Sonstige MitteilungenSonstige MitteilungenSonstige MitteilungenE
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Brot für die Welt unterstützt Pro-
jekte, in denen die Trinkwasserver-
sorgung vor allem im ländlichen
Raum verbessert wird. Wir engagie-
ren uns für eine sozial gerechte und
ökologisch nachhaltige Wasser-
politik. Denn alle Menschen haben
ein Recht auf Wasser.

Recht auf 
Wasser

Spendenkonto Brot für die Welt:
Bank für Kirche und Diakonie
IBAN: DE10 1006 1006 0500 5005 00
BIC: GENODED1KDB
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